
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Oberösterreich 1993/04/13
VwSen-400175/3/Kl/Rd

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.04.1993

Rechtssatz

Da gemäß § 88 Abs. 2 FrG ursprünglich nach dem FrPG erlassene Schubhaftbescheide nunmehr als nach dem FrG

erlassen gelten, ist die Schubhaftbeschwerde nach dem FrG (und nicht nach dem FrPG) zu beurteilen.

Inschubhaftnahme unbedenklich, wenn der Beschwerdeführer einem rechtskräftigen Ausweisungsbescheid nicht aus

eigenem Folge leistet und zudem Maßnahmen tri:t, die auf einen weiteren Verbleib im Bundesgebiet abzielen

(aktueller Beschäftigungsnachweis; Unterkunftnahme bei einer Inländerin und nachfolgende Eheschließung).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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